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Klassifizierung: Öffentlich
Ausdrucke und Ablagen außerhalb des 

Prozessportals unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Zur Einhaltung unserer rechtlichen Verpflichtungen und um den Einfluss auf die Umwelt auf ein 
Minimum zu reduzieren, ist es uns wichtig, über die fachgerechte und umweltfreundliche 
Verwertung von Altgeräten, gebrauchten Batterien sowie Verpackungsmaterial zu informieren. 

Batterien / Akkus – 
Informationen gemäß Batteriegesetz (BattG)

Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Dieses 
Symbol weist darauf hin, dass die Batterien/Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden dürfen. Als Besitzer von Batteriegeräten sind Sie bei dessen Entsorgung 
gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien, soweit diese nicht fest vom Altgerät 
umschlossen sind, dem Altgerät zu entnehmen und einer vom Hausmüll getrennten 
Entsorgung zuzuführen.

Unter dem Zeichen der durchgekreuzten Mülltonne befinden sich zusätzlich Abkürzungen mit 
folgender Bedeutung:

○ Pb: Batterie enthält Blei
○ Cd: Batterie enthält Cadmium
○ Hg: Batterie enthält Quecksilber
○ Li: Batterie enthält Lithium

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die 
Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Insbesondere Lithium-Batterien können bei 
unsachgemäßer Benutzung und Lagerung Brände verursachen. Die ordnungsgemäße Entsorgung und 
das Recycling dieses Produkts tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die 
Umwelt zu schützen.

Geben Sie Ihre Altbatterien, wie es der Gesetzgeber vorsieht, an einer Sammelstelle oder im Handel 
vor Ort ab, bzw. richten Sie sich nach den geltenden Bestimmungen zur Reduzierung von Schad-
stoffen in Abfällen durch Batterien in Ihrem Land. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei für 
Endnutzer auf die üblichen Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als 
Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.

Die Abgabe der Altbatterien ist für Sie kostenfrei.

Eine örtliche Sammelstelle finden Sie hier:
www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

Selbstverständlich nehmen auch wir Ihre Batterien/ Akkus unentgeltlich zurück. Übersenden Sie 
diese bitte ausreichend frankiert an:

Kieback&Peter GmbH & Co.KG
- Batterierücksendung-
Dahmestraße 18-19
15749 Mittenwalde

Germany

Beachten Sie beim Versand von Lithium-Batterien und –Akkus die besonderen Vorschriften für den 
Gefahrguttransport. Gesetzlich verboten ist der Versand von beschädigten Batterien und Akkus.

http://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen
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Elektro- und Elektronikgeräten –
Informationen gemäß Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG)

Elektro- und Elektronikgeräte sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden dürfen Als Besitzer solcher Geräte sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, diese 
einer vom Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft unabhängig des 
Alters alle elektronischen und elektrischen Geräte.

Elektro-/Elektronikgeräte können Schadstoffe enthalten, die sich möglicherweise negativ 
auf Ihre Gesundheit und die Umwelt auswirken können. Die Entsorgung durch andere als die 
zuständigen Sammelstellen kann erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit haben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung unterstützen Sie den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung eines Altgerätes ist Ihrerseits unbedingt Folgendes sicher zu stellen:
○ Alle personenbezogenen Daten, die auf dem zu entsorgenden Altgerät oder genauer dessen 

Datenspeicher gespeichert sind, wurden von Ihnen eigenverantwortlich gelöscht.
○ Alle Batterien/Akkumulatoren, die nicht fest im Altgerät verbaut sind, wurden entnommen.

Private Nutzer:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. 

Zur kostenfreien Rückgabe der Altgeräte und Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung der 
Altgeräte wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die zuständigen Behörden. 

Eine örtliche Sammelstelle zur kostenfreien Rückgabe in Ihrer Nähe finden Sie hier:
www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. 

Selbstverständlich nehmen auch wir unsere Altgeräte unentgeltlich zurück. Übersenden Sie diese 
bitte ausreichend frankiert an:

Kieback&Peter GmbH & Co.KG
- Alt-Geräte-Rücksendung-
Dahmestraße 18-19
15749 Mittenwalde

Germany

Gewerbliche Nutzer:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Zur unentgeltlichen Rückgabe der Altgeräte wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder senden 
diese ausreichend frankiert an:

Kieback&Peter GmbH & Co.KG
- Alt-Geräte-Rücksendung-
Dahmestraße 18-19
15749 Mittenwalde

Germany

http://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen
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WEEE-Nr. 

Die Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) regelt die Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten.

Als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten ist die Kieback&Peter GmbH & Co. KG bei der 
„stiftung elektro-altgeräte register“ (stiftung ear) „unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 58171812 registriert.

Die stiftung ear ist die gemeinsame Stelle der Hersteller im Sinne des ElektroG. Vom Umweltbundes-
amt mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben betraut, registriert die stiftung ear die Hersteller 
von Elektro- und Elektronikgeräten und koordiniert die Bereitstellung der Sammelbehälter und die 
Abholung der Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland

Informationen zu Sammel- und Verwertungsquoten 

Über die Erfüllung der Sammel- und Verwertungsvorgaben durch die für die Erfassung und Ver-
wertung von Altgeräten zuständigen Stellen veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit jährlich die erhobenen Daten. Die erhobenen Daten des 
aktuellen und vergangener Berichtszeiträume können Sie auf der Webseite des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter nachfolgendem Link einsehen:
Elektro- und Elektronikgeräte | BMUV.

https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete
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Verpackung
Informationen gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG)
Das Verpackungsgesetz regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige 
Verwertung von Verpackungen mit dem Ziel, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die 
Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.

Private Nutzer: (Private Haushalte bzw. diesen nach der Art der dort typischerweise anfallenden 
Verpackungsabfälle vergleichbaren Anfallstellen)

Das Verpackungsmaterial unserer Produkte ist zum Recyceln geeignet. Zur Entsorgung und für 
Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung der Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder an die zuständigen Behörden. 

Kieback&Peter beteiligt sich am Dualen System.

Gewerbliche Nutzer:

Gewerbliche Nutzer können bei Bedarf unseren Rücknahmeservice über unseren Recyclingpartner 
Interzero Circular Solutions Germany nutzen. 
Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an: abfallmanagement@kieback-peter.de

Registrierungsnummer „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ 

Als Hersteller ist die Kieback&Peter GmbH & Co.KG bei der „Stiftung Zentrale Stelle Verpackungs-
register“ (ZSVR) unter der Reg.-Nr.: DE3100253622421 registriert.

Die ZSVR sorgt als Bundesbehörde für mehr Transparenz und Kontrolle beim Verpackungsrecycling. 
Dazu führt sie u.a. unter anderem ein Verpackungsregister, in dem sich alle gesetzlich verpflichteten 
Unternehmen aus Industrie und Handel registrieren müssen. 

mailto:abfallmanagement@kieback-peter.de

